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Niederschrift 
über die Sitzung 

des Wahlausschusses 
 
 
 

Sitzungs-Nr.: WahlA/003/14-20 

Sitzungs-Tag: 04.02.2020 

Sitzungs-Ort: Brakel, Am Markt 6, Sitzungssaal 

"Alte Waage" 

  

Beginn der Sitzung: 17:30 Uhr 

Ende der Sitzung: 17:40 Uhr 

 

Vorsitzender: 

Frischemeier, Peter  

CDU: 

Hanisch, Ewald  

Steinhage, Hermann  

Wulff, Michael  

SPD: 

Hahn, Rüdiger Vertretung für Ratsherrn Johannes Kruse 

UWG/CWG: 

Tobisch, Johannes  

Bündnis90/DIE GRÜNEN: 

Schulte, Meinolf  

Von der Verwaltung nehmen teil: 

Oesselke, Andreas Schriftführer 

 
 

 
Tagesordnung Drucksache  Nr. 

 Öffentliche Sitzung  

 

1. 
 

Wahlbezirkseinteilung für die Wahl zum Rat der Stadt 

Brakel 
Berichterstatter: StOVR Frischemeier 

 

945/2014
-2020/1/1 

 
 

Der stellv. Wahlleiter, StOVR Frischemeier eröffnet die Sitzung, begrüßt 
die Zuhörer sowie die Sitzungsteilnehmer. 

 
Zu Form und Frist der Einladung ergeben sich keine Bedenken. 
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Anschließend stellt er die Beschlussfähigkeit fest und weist darauf hin, 
dass der Wahlausschuss gemäß § 2 Absatz 3 KWahlG ohne Rücksicht auf die 

Zahl der Erschienen beschlussfähig ist. 
 

Der Beisitzer des Wahlausschusses, Johannes Tobisch, wird vom stellvertre-
tenden Wahlleiter, StOVR Frischemeier, gemäß § 6 Absatz 3 Kommunal-

wahlordnung (KWahlO) zur unparteiischen Wahrnehmung seines Amtes und 
zur Verschwiegenheit über die ihm bei seiner amtlichen Tätigkeit bekannt 

gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unter-
liegenden Angelegenheiten, verpflichtet. Über die Verpflichtung wird eine 

Verhandlungsniederschrift aufgenommen und vom Verpflichteten sowie vom 

stellv. Wahlleiter unterzeichnet. 
 

Die Tagesordnung wird darauf hin wie folgt erledigt:  
 

 

Öffentliche Sitzung 

1. Wahlbezirkseinteilung für die Wahl zum Rat der Stadt 

Brakel 
Berichterstatter: StOVR Frischemeier 

 
945/2014
-2020/1/1 

 

 

Der stellv. Wahlleiter, StOVR Frischemeier, führt aus, dass sich der Wahlaus-
schuss der Stadt Brakel in den Sitzungen am 07.10.2019 und 20.01.2020 

bereits mit der Wahlbezirkseinteilung für die Kommunalwahlen am 
13.09.2020 befasst und eine zum jeweiligen Zeitpunkt rechtskonforme Ein-

teilung beschlossen hat. 
 

Mit Schnellbrief vom 22.01.2020 des Landeswahlleiters NRW weist dieser 

ausdrücklich darauf hin, dass für alle Kommunalwahlbezirke neben der nach 
KWahlG und KWahlO relevanten Einwohnerzahl auch die Zahl der Wahlbe-

rechtigten bezüglich der 15%-Abweichungsgrenze zu prüfen sind. 
 

Die bedeutet konkret, dass für einen Wahlbezirk, dessen Einwohnerzahl un-
ter 15%, aber die Zahl der Wahlberechtigten über 15 % von den Durch-

schnittswerten abweicht eine Neueinteilung erforderlich ist, sofern keine 
Rechtfertigungsgründe im Sinne des VerfGH-Urteils gegeben sind.  

Diese Variante wurde im Urteil des VerfGH nicht erwähnt und auch in den 
bisherigen Vorgaben des Landeswahlleiters etc. nicht ausgeführt. 

Ihre Lösung ergibt sich nach Ansicht der Landeswahlleitung aus der laut Ver-
fGH letztlich maßgeblichen Wahlberechtigtenzahl. 

 
Aus Gründen der Rechtssicherheit empfiehlt auch der Städte- und Gemein-

debund NRW den Hinweisen des Innenministeriums bzw. der Landeswahllei-

tung zu folgen. 
 

Aus diesem Grund wurde nunmehr auch die Zahl der Wahlberechtigten zum 
Stichtag 30.04.2019 ausgewertet. 
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Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen besteht Handlungsbedarf bezüg-

lich der aktuellen Wahlbezirkseinteilung, in der Kernstadt Brakel. 
 

 
Wahlbezirkseinteilung (Allgemein) 

Nach der bestehenden Wahlbezirkseinteilung überschreiten 4 von den insge-
samt 16 Wahlbezirken die fiktive Abweichungsgrenze von 15 % bezogen auf 

die durchschnittliche Einwohnerzahl. Hierbei handelt es sich um die Wahlbe-
zirke „10 Bökendorf“, „12 Erkeln/Beller“, „14 Gehrden“ und „16 Rie-

sel/Rheder“. 
 

Betrachtet man jetzt die Zahl der Wahlberechtigten weichen ebenfalls 4 

Wahlbezirke von der fiktiven Abweichungsgrenze von 15 % diesmal bezogen 
auf die durchschnittliche Zahl der Wahlberechtigten ab.  

Diesmal handelt es sich um die bereits vorgenannten Wahlbezirke „10 Bö-
kendorf“, „12 Erkeln/Beller“, „16 Riesel/Rheder“, aber auch um den Wahlbe-

zirk „4 Brakel“. 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass die demographische Entwicklung auch vor der 
Stadt Brakel nicht Halt macht. Derzeit ist die vorhandene Aufteilung der 

Stadtbezirke noch rechtskonform und bedarf daher nicht zwingend einer 
Veränderung. Jedliche Art der Veränderung wird aller Voraussicht nach „nur“ 

für die aktuelle Kommunalwahl zum Tragen kommen. Bis zur übernächsten 
Kommunalwahl im Jahr 2025 ist dann sehr wahrscheinlich eine erneute Ver-

änderung erforderlich. 
 

Es wird aus den v. g. Gründen vorgeschlagen eine möglichst geringe Verän-

derung gegenüber der bisherigen Wahlbezirkseinteilung vorzunehmen. 
 

VA Oesselke erläutert anschließend den seitens der Verwaltung erarbeiteten 
Vorschlag zur Wahlbezirkseinteilung. 

 
 

Wesentliche Veränderungen in den Kernstadtwahlbezirken: 
 

Durch die zwingende Anpassung des Wahlbezirkes „4 Brakel“, in der Kern-
stadt ergeben sich folgende Änderungen. 

 
Die mit Beschluss vom 20.01.2020 vom Wahlbezirk „3 Brakel“ zum Wahlbe-

zirk „4 Brakel“ zugewiesenen Straßen „Eichendorffweg“, „Fontaneweg“, 
„Lenauweg“ und „Lönsweg“ werden wieder dem Wahlbezirk „3 Brakel“ zuge-

wiesen. 

 
Weitere Veränderungen in der Kernstadt Brakel sind nicht erforderlich. 

 
 

Wesentliche Veränderungen bzw. Erläuterungen in den Wahlbezir-
ken der Stadtbezirke: 
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Für die Wahlbezirke „Bökendorf“, „Erkeln/Beller“ und „Riesel/Rheder“ wird 

auf den Beschluss des Wahlausschusses vom 20.01.2020 verwiesen, da 
hierzu keinerlei Änderungen oder Ergänzungen vorliegen. 

 
Eine geänderte Beschlussfassung ist somit nicht erforderlich. 

 
 

Beschluss: 
 

Der Wahlausschuss fasst folgenden Beschluss: 

 
„Für die im Jahr 2020 stattfindende Wahl zum Rat der Stadt Brakel wird das 

Wahlgebiet der Stadt Brakel gem. § 4 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz nach 
Vorschlag der Verwaltung in 16 Wahlbezirke eingeteilt. Auf die Kernstadt 

entfallen 8 Wahlbezirke und auf die Außenbezirke 8. 

 
Die Abgrenzung der Wahlbezirke ergibt sich aus der Wahlbezirkseinteilung, 

die Bestandteil der Niederschrift wird. 
 

Bezüglich der Abweichungen in den Wahlbezirken „10 Bökendorf“, „12 Er-
keln/Beller“, „14 Gehrden“ und „16 Riesel/Rheder“ von mehr als 15% von 

der durchschnittlichen Einwohnerzahl wird auf die ausführlichen Ausführun-
gen in der Sitzung des Wahlausschusses vom 20.01.2020 verwiesen.  

 
 

 
Damit ist die Tagesordnung erledigt. Weitere Wortmeldungen ergeben sich 

nicht. Mit einem Dank an die Teilnehmer schließt der stellv. Wahlleiter die 
Sitzung. 

 

 
 

 
  Peter Frischemeier      Andreas Oesselke 

  (Stellv. Wahlleiter)         (Schriftführer)  
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